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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Remonstrationspflicht in der Thüringer Polizei

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/3572 vom 8. Juli 2022 
namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. August 2022 beantwortet:

Wie oft haben Beamte in der Thüringer Polizei in den vergangenen fünf Jahren gegen Weisungen von Vor-
gesetzten remonstriert (jährliche Statistik und anonymisierte Sachverhaltsbeschreibung der dokumentier-
ten Vorgänge)?

Antwort:
Remonstrationen im Sinne des § 36 Abs. 2 und 3 Beamtenstatusgesetz werden in der Thüringer Polizei 
nicht statistisch erfasst, eine Beantwortung der Anfrage ist daher nicht möglich.
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